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Gemeindenachrichten Uerkheim 
 
 

März 2022 
 

  
 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt vom Donnerstag, 14. April 2022, ab 14.00 Uhr,  
bis und mit Montag, 18. April 2022, geschlossen.  

Am Dienstag, 19. April 2022, sind wir gerne wieder für Sie da. 
 

Die Kehrichtabfuhr findet am Karfreitag, 15.04.2022, nicht statt. 
Die Multisammelstelle bleibt am Ostermontag, 18.04.2022, geschlossen.  

 
Der Gemeinderat und das Personal wünschen Ihnen frohe Ostertage. 

  

mailto:kanzlei@uerkheim.ch
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Aus dem Gemeinderat 

 

Rechnungsabschluss 2021 
 

 
Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 547’242.43 ab (Vorjahr Er-
tragsüberschuss CHF 372’118.94). Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 224’000.00. 
 
Das gute Ergebnis ist vor allem auf die Buchgewinne aus den Verkäufen der Parzelle Nr. 8 
an die ACAMA AG (rund CHF 132’000.00) und der Parzellen Nr. 123 bis 125 an die Uerken-
blick AG (rund CHF 381’900.00) sowie auf einen höheren Steuerertrag zurückzuführen. Der 
Buchgewinn von CHF 132’000.00 war für das Jahr 2020 budgetiert. 
 
Die Selbstfinanzierung (cash flow) präsentiert sich im Vergleich zu den Vorjahresrechnun-
gen wie folgt: 

 2009: CHF     77'456.00 (Steuerfuss 120 %) 

 2010: CHF   280'646.00 (Steuerfuss 123 %) 

 2011: CHF   378'207.00 (Steuerfuss 123 %) 

 2012: CHF   228'902.00 (Steuerfuss 123 %) 

 2013: CHF   366'429.40 (Steuerfuss 125 %) 

 2014: CHF   293'390.83 (Steuerfuss 125 %) 

 2015: CHF   200'502.55 (Steuerfuss 125 %) 

 2016: CHF   663'579.29 (Steuerfuss 125 %) 

 2017: CHF   - 70'577.16 (Steuerfuss 125 %) 

 2018: CHF    238'623.51 (Steuerfuss 125 %) 

 2019: CHF 1'280'748.37  (davon Buchgewinn:     CHF 463'440.80) (Steuerfuss 125 %) 

 2020: CHF    631'202.66  (davon Beitrag Caritas: CHF 317'056.00) (Steuerfuss 122 %) 

 2021: CHF    803'501.46  (davon Buchgewinn:     CHF 513'821.70) (Steuerfuss 119 %) 
 
Die drei Spezialfinanzierungen (früher Eigenwirtschaftsbetriebe) schliessen wie folgt ab: 

 Wasserwerk  Ertragsüberschuss CHF 13'362.04 

 Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss CHF 135'316.36 

 Abfallwirtschaft Aufwandüberschuss CHF 5'077.01 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Neuzuzüger-Anlass im Jahr 2023 
 
Der Gemeinderat plant, aufgrund der zahlreichen Zuzüge und der Tatsache, dass in den 
vergangenen beiden Jahren kein Anlass durchgeführt werden konnte, im Jahr 2023 einen 
Neuzuzüger-Anlass durchzuführen. Die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger werden zu gege-
bener Zeit entsprechend eingeladen. 
 

Aus der Bibliothek 

 

Die Öffnungszeiten der Bibliothek im Gemeindehaus sind seit 1. März 2022 neu wie folgt: 
 

 Dienstag 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 

 Donnerstag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
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Todesfälle 

 
Ende Februar / im März 2022 gab es in der Gemeinde Uerkheim bis zum Druck des Mo-
natsbulletins, einen Todesfall: 
 

- 26. Februar 2022; Bruno Chicchini, Neudorfstrasse 19, 4813 Uerkheim 
 
 

Jubilare 

 

Der Gemeinderat gratuliert den Jubilaren, welche ihren 80., oder 90.+ Geburtstag feiern 
dürfen, persönlich mit einem kleinen Präsent. Im April 2022 darf folgende Seniorin einen 
hohen Geburtstag feiern: 
 
- 16. April 2022; 90. Geburtstag, Margritli Leuenberger, mit Aufenthalt im  
   Alterszentrum SUHRENTAL, Schöftland 
 
 

Baubewilligungen 

 

Im März 2022 wurden folgende Baubewilligungen erteilt: 
 

- Erich Boppart, Alte Dorfstrasse 1, 4813 Uerkheim 
Photovoltaikanlage, Parzelle Nr. 158, Alte Dorfstrasse 1 

 
- Mario Burger und Nathalie Streich, Dorfstrasse 80, 4813 Uerkheim 

Abbruch Schrägdach und Erstellung Terrasse auf Anbau, Parzelle Nr. 168, Dorfstrasse 80 
 
 

Ausblick – Termine und Veranstaltungen im April 2022 
 

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Ort 

02.04.2022  Special Event Jungschar Jungschar PYR Breite 

05.04.2022  Häckseldienst René Wyss  

10.04.2022  Trainingstag Uerkheim STV Uerkheim Turnhalle 

11.04.2022- 
14.04.2022 

14.00 Kinderwoche Uerkental EMK Turnhalle 

11.04.2022- 
22.04.2022 

ganzer 
Tag 

Reinigung Turnhalle und 
Gemeindehaus 

Hauswarte Gemeindehaus 
Turnhalle 

14.04.2022 12.30 Senioren Mittagstisch Pro Senectute Rest. Sonne 

15.04.2022 09.15 Karfreitagsgottesdienst Ref. Kirchgemeinde Kirche 

16.04.2022 08.30-
12.00 

Monatsmarkt Monika Glauser Milchhüsli 

17.04.2022 06.00 Ostergottesdienst mit 
anschl. Brunch 

Ref. Kirchgemeinde Chilestube 

21.04.2022 14.00 Seniorennachmittag Ref. Kirchgemeinde Chilestube 

29.04.2022 19.00 Lesung mit Ina Haller Bibliothek Gemeindesaal 

30.04.2022  Jungschar Jungschar PYR Uerkheim 
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 Fahren bei Nacht 
 
(TCS) Wie fährt man nachts? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Was ist bei Nachtfahrten zu 
beachten? Hier sind unsere Tipps: 

 Überprüfen Sie Ihre Lampen und stellen Sie sie richtig ein. 
Damit schonen Sie Ihre Augen und die der anderen Ver-
kehrsteilnehmer. 

 Reinigen Sie die Windschutzscheibe und die anderen Fens-
ter Ihres Autos gründlich, damit Ihr Sichtfeld in keiner 
Weise behindert wird. 

 Wenn Sie eine Brille tragen, wählen Sie entspiegelte, refle-
xionsfreie Gläser, die das Licht polarisieren und so das 
Blenden verringern. 

 Überprüfen Sie das ordnungsgemässe Funktionieren Ihrer Scheibenwischer und der Scheiben-
waschanlage. 

 Stellen Sie den Fahrersitz so hoch wie möglich ein, das reduziert die Blendung durch entgegen-
kommende Fahrzeuge. 

 Stellen Sie Ihren Rückspiegel auf die Position «Nacht», um von den Lichtern der Autos hinter 
Ihnen nicht geblendet zu werden. 

 Fahren Sie langsamer als bei Tageslicht, da die Sicht schlechter und Ihr Sichtfeld eingeschränkt 
ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf einer Strecke fahren, die Ihnen nicht vertraut ist. 

 Die Abblendscheinwerfer leuchten die Strasse nur 50 Meter weit aus. So lang ist der minimale 
Bremsweg schon bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Und in manchen Situationen muss 
man sogar auf der Hälfte dieser Distanz anhalten können. Erkennen Sie mögliche Hindernisse 
rechtzeitig, indem Sie langsamer fahren und so weit wie möglich vorausschauen. 

 Nachts scheinen Entfernungen länger, als sie wirklich sind. Halten Sie mehr Abstand, um in Ruhe 
bremsen zu können. 

 Vor allem auf Strassen mit Gegenverkehr, weil die Entfernungen wie vorstehend erwähnt meist 
überschätzt werden. 

 Werden Sie von den Scheinwerfern des entgegenkommenden Fahrzeugs geblendet, schliessen 
Sie für einen Sekundenbruchteil ein Auge und blicken dann gegen den Strassenrand, um sich 
vom Seitenstreifen führen zu lassen. 

 Bei Augenbrennen, schweren Lidern und steif werdendem Rücken ist es höchste Zeit, eine Pause 
von mindestens 15 Minuten einzulegen. Generell wird ein Zwischenhalt alle zwei Stunden emp-
fohlen. 

 Kommt kein Fahrzeug entgegen und lässt die Situation es zu, ist für bessere Sicht das Fernlicht 
einzuschalten, aber bei guter öffentlicher Beleuchtung abzublenden. 

 Es wird davon abgeraten, den Blick ständig auf den beleuchteten Teil der Strasse oder auf die 
weisse Linie zu konzentrieren. Blicken Sie immer wieder weiter voraus, aber auch auf beide Sei-
ten und in die Rückspiegel. So ist das Risiko geringer, in letzter Minute überrascht zu werden. 

 Verlangsamen Sie nachts in ländlichen oder bewaldeten Gebieten die Fahrt, da jederzeit Tiere 
auf der Strasse auftauchen können. 

Weiterführende Information: 
https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/verkehrsregeln/nachtsfahren.php 
 
Kontakt: Izabel Buchholz, Marketing & Assistenz, TCS Sektion Aargau, 056 464 48 08, izabel.buchholz@tcs.ch, 
www.tcs-aargau.ch 
 

https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/verkehrsregeln/nachtsfahren.php
mailto:izabel.buchholz@tcs.ch
http://www.tcs-aargau.ch/

